
7. �Stadtgesetz über die ﻿Befreiung  
von Anliegerbeiträgen

GBl. d. Stadt Wien Nr. 2/1936 idF VBl. d. Bgm. Nr. 21/1939 und LGBl. 
41/1969

§ 1.  Eine Befreiung von den aus den §§ 51 und 52 des Gesetzes vom 
25. November 1929, LGBl. Nr. 11 von 1930 (Bauordnung für Wien), 
sich ergebenden Anliegerbeiträgen wird bei Neubauten zur Förderung 
der Herstellung von Klein- und Mittelwohnungen unter folgenden 
Voraussetzungen gewährt: Die Baulichkeit muß entweder gänzlich für 
Klein- oder Mittelwohnungen (§ 116 Abs 1 und § 118 Abs 2 der Bau-
ordnung für Wien) bestimmt sein, oder es müssen von dem Ausmaß der 
bewohnbaren Bodenflächen der Klein- oder Mittelwohnungen und der 
Bodenflächen der für andere Zwecke bestimmten Räume wenigstens 
zwei Drittel auf Klein- oder Mittelwohnungen entfallen.

§ 2.  Eine Befreiung von den Anliegerbeiträgen tritt aber für die-
jenigen Straßen nicht ein, die bei Festsetzung des Bebauungsplanes 
von der Befreiung ausgeschlossen werden. Die Befreiung kann bei Fest-
setzung des Bebauungsplanes dann ausgeschlossen werden, wenn ein 
Abteilungswerber die Eröffnung einer neuen Straße beantragt und diese 
Straße vorwiegend die bessere Aufschließung des Grundes bezweckt. 
In diesem Beschlusse ist gleichzeitig zu bestimmen, wann der Anlieger-
beitrag zu entrichten ist. Tritt die Verpflichtung zur Entrichtung des 
Anliegerbeitrages nicht zugleich mit der Wirksamkeit des Beschlusses 
über die Festsetzung des Bebauungsplanes ein, so ist das Bestehen der 
Verpflichtung im Sinne des § 130 der Bauordnung für Wien grund-
bücherlich ersichtlich zu machen.

§ 3.  Die Gemeinde hat ihre in diesem Gesetz geregelten Aufgaben 
im eigenen Wirkungsbereich zu besorgen.

§ 4.  Dieses Gesetz tritt am 1. Jänner 1936 in Wirksamkeit.
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Anmerkungen:

Zu Abs 1:

Die Begriffe der Klein- und Mittelwohnung ergeben sich aus den §§ 116 
und 118 der bei Erlassung des Gesetzes geltenden BO. Demnach war die 
bewohnbare Fläche einer Kleinwohnung mit 60 m2 und einer Mittelwoh-
nung mit 100 m2 begrenzt.

Zu Abs 4:

Das Gesetz wurde durch das Wiener Rechtsbereinigungsgesetz, LGBl. 
5/1995 idF LGBl. 39/2008, ausdrücklich von der Aufhebung ausgenom-
men.
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